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Allgemeine Chronik

Wirtschaft

Geld, Währung und Kredit

Banken

Im März 2023 verschlechterte sich die Situation der Credit Suisse (CS) – welche seit
Jahren mit wiederkehrenden Verlusten, Managementwechseln und Skandalen zu
kämpfen hatte – wegen verschiedener Ereignisse praktisch täglich dramatisch. Die
Aktien der Grossbank, die «sich bereits seit zwei Jahren von Tiefpunkt zu Tiefpunkt»
hangle (NZZS) – brachen drastisch ein und stabilisierten sich trotz einer
Liquiditätsspritze der Nationalbank nicht. Die CS stecke in einer tiefen Vertrauenskrise
und schaffe es trotz intakter Kapitalisierung nicht, die massiven Geldabflüsse zu
stoppen, analysierte etwa SRF. Am Freitag, dem 17. März, begann laut Tages-Anzeiger
die «Gerüchteküche» über eine mögliche Fusion der CS und der UBS in Folge eines
Artikels der Financial Times erneut verstärkt zu brodeln und die Spekulationen in der
nationalen und der internationalen Presse nahmen weiter zu.

Nach einem «dramatischen Wochenende» (NZZ) beriefen Bundespräsident Alain
Berset, Finanzministerin Karin Keller-Sutter sowie verschiedene Vertretende der
FINMA, der SNB, der CS und der UBS am Sonntagabend, dem 19. März 2023, eine
ausserordentliche Medienkonferenz ein. Dabei bestätigten sie die etwa in der NZZ am
Sonntag geäusserten Befürchtungen der vergangenen Tage: Bundespräsident Alain
Berset gab die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS und damit das Ende der
seit 1856 bestehenden Grossbank und des einstigen Vorzeigeinstituts der Schweiz
bekannt (Blick). Für insgesamt CHF 3 Mrd. in Form von UBS-Aktien, was laut Aargauer
Zeitung einem «Schnäppchenpreis» von 76 Rappen pro CS-Aktie entspreche,
übernahm die UBS das gesamte Geschäft der CS. Dies entsprach laut NZZ weniger als
der Hälfte des Marktwerts der CS, der am 19.3.2023 noch CHF 7.4 Mrd. betragen hatte. 
Das Schicksal der CS, der zweiten Schweizer Grossbank neben der UBS, sei nicht nur für
die Schweiz, ihre Unternehmen, Privatkunden und Angestellten von Bedeutung, sondern
aufgrund ihrer internationalen Stellung als global systemrelevante Bank auch für die
Gesamtstabilität des internationalen Finanzsystems, erklärte der Bundespräsident die
Tragweite der Ereignisse und die Bedeutung, die diesem Entscheid zukomme.
Der Landesregierung sei bewusst gewesen, dass das Vertrauen in die Bank aufgrund der
Volatilität auf dem internationalen Finanzmarkt nicht wiederhergestellt werden könne
und es eine sofortige Lösung brauche, um einen unkontrollierten Konkurs zu verhindern
mit dem die Stabilität des gesamten Systems gefährdet gewesen wäre. Der Bundesrat
habe sich im Rahmen der Lösungsfindung mit verschiedenen Szenarien für die Zukunft
der CS befasst und sei dabei zum Schluss gekommen, dass die Übernahme durch die
UBS die deutlich geringsten Risiken für den Bund und für den Finanzplatz Schweiz
hätten, erklärte Karin Keller-Sutter während der Medienkonferenz. Die Übernahme sei
die geeignetste Lösung, um das Vertrauensproblem und das daraus entstehende
Liquiditätsproblem der CS anzugehen. Wie zudem der Medienmitteilung zu entnehmen
war, unterstütze die Landesregierung die Übernahme der CS und werde zum Schutz der
Finanzmarktstabilität und der Schweizer Volkswirtschaft die notwendigen
Rahmenbedingungen schaffen, um eine erfolgreiche Umsetzung zu garantieren. 

Diese Rahmenbedingungen goss der Bundesrat in der Folge in verschiedene
Notverordnungen. So verabschiedete er am Donnerstag, dem 16. März, zwei
Massnahmen zum Schutz der Liquidität der CS. Damit ergänzte er gemäss
Medienmitteilung die bereits ausbezahlte und nicht ausreichende Nationalbankhilfe
ELA. Er schuf zudem die rechtliche Grundlage, um den beiden betroffenen Banken
Zugang zu weiteren Liquiditätshilfe-Darlehen der SNB in der Höhe von CHF 200 Mrd. zu
gewähren. Da die CS nicht in der Lage sei, dieses Darlehen selbstständig abzusichern,
schuf der Bundesrat für eine erste Tranche von CHF 100 Mrd. ein Konkursprivileg im
Sinne einer «ELA Plus» (Karin Keller-Sutter) zur Absicherung der SNB im Falle eines
Konkurses der CS. Diese erste Tranche käme der CS und der UBS zugute, erläuterte die
NZZ. Die zweite Tranche wurde durch eine Ausfallgarantie an die SNB abgesichert, für
welche der Bund haftete. Diese Ausfallgarantie, die erst subsidiär zur ersten Tranche
und unter strengen Voraussetzungen zum Zuge komme, sei Teil eines neuen
Instruments zur Stärkung der Stabilität des Finanzsektors, dem sogenannten Public
Liquidity Backstop (PLB), so der Bundesrat. Bereits im vergangenen Jahr habe die
Landesregierung beschlossen, dieses im Ausland verwendete Instrument in der Schweiz
zu übernehmen, und man habe bereits Vorbereitungen für eine Vernehmlassung

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 19.03.2023
CATALINA SCHMID
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getroffen, die in den kommenden Monaten eröffnet werde. Mit der Zuspitzung der Lage
rund um die CS habe der Bundesrat jedoch entschieden, den PLB bereits einzusetzen.
Die durch den PLB garantierte Tranche diene als zusätzliche Liquiditätshilfe für die CS,
erklärte die NZZ. 
Zur Reduktion der Risiken, die für die UBS durch den Kauf der CS entstünden, schuf der
Bundesrat ebenfalls noch am Sonntag, dem 19. März, als dritte Massnahme mittels
Verordnung eine Verlustabsicherung. Bei «potenziellen Verlusten aus bestimmten
Aktiven», die die UBS übernehme, käme der Bund für Verluste in der Höhe von
insgesamt CHF 9 Mrd. auf, so die Medienmitteilung. Diese Garantie komme allerdings
erst beim Überschreiten einer gewissen Schwelle zum Tragen, denn die UBS müsse
Verluste bis zu CHF 5 Mrd. selbst tragen. 
Für die Gewährleistung der Darlehen sowie der Garantien beantragte der Bundesrat der
FinDel einen dringlichen Verpflichtungskredit, dem diese am Sonntagnachmittag
schliesslich zustimmte. Später musste sie auch dem Parlament noch zur Genehmigung
vorgelegt werden.

Die Bekanntgabe der Fusion von UBS und CS löste in der Presse eine Welle an Berichten
aus und führte zu einer breiten öffentlichen Debatte rund um die Verantwortlichkeiten,
den Umgang und die Folgen des Zusammenbruchs der CS. Das Parlament reagierte auf
deren Untergang mit einer Reihe von Vorstössen mit denen die Geschehnisse
aufgearbeitet werden sollen. 1

Im Lichte der Ereignisse rund um die Credit Suisse (CS) im März 2023 und der
anschliessenden Bekanntgabe der Übernahme der Grossbank durch die UBS, reichte
das Büro des Nationalrats bereits Ende März 2023 auf Antrag der beiden Fraktionschefs
Thomas Aeschi (svp, ZG) und Roger Nordmann (sp, VD) sowie unter Zuspruch aller
Parlamentsfraktionen per einstimmigem Beschluss eine parlamentarische Initiative ein,
die die Schaffung einer parlamentarischen Untersuchungskommission (PUK) zur
Untersuchung der Verantwortlichkeiten rund um die Notfusion der CS mit der UBS
forderte. Bei der PUK handle es sich um «die schärfste Waffe des Parlaments, um
Ereignisse ‹grösserer Tragweite› aufzuarbeiten» (AZ) sowie um «die schweizerische
Form eines Misstrauensvotums gegenüber der Landesregierung und der
Bundesverwaltung» (NZZ), die zwar «oft gefordert, [aber] selten umgesetzt» werde
(NZZ), denn eine PUK habe es in der Schweizer Geschichte bisher erst vier Mal
gegeben.

Wenige Tage später gab die GPK-NR mittels Medienmitteilung bekannt, den Einsatz
einer PUK mit Blick auf die Tragweite der Geschehnisse grundsätzlich ebenfalls zu
befürworten. Sie habe hierbei Abklärungsbedarf identifiziert, der insbesondere die
bundesrätliche Umsetzung des geltenden Rechts, die Beaufsichtigung der CS, die
Prüfung alternativer Lösungswege, das Frühwarnsystem des Bundes sowie die
Anwendung des Notrechts betreffe. Zum Zwecke einer grösseren
Entscheidungsgrundlage wolle sie bis Mitte Mai jedoch verschiedene
Abklärungsarbeiten vornehmen, womit sie sich den von ihrer Schwesterkommission
bereits wenige Tage nach Bekanntgabe der Übernahme der CS durch die UBS
beschlossenen Arbeiten anschloss. Bis Mitte Mai führten die beiden
Geschäftsprüfungskommissionen sodann Anhörungen mit dem Bundespräsidenten
Alain Berset, der EFD-Vorsteherin Karin Keller-Sutter sowie Vertretenden der SNB und
der FINMA durch und liessen sich zudem über die Vorabklärungen der von der GPK
beauftragten Subkommissionen informieren. Nach Abschluss dieser Abklärungsarbeiten
sprach sich schliesslich auch die GPK-SR für weiterführende Untersuchungen durch
eine PUK aus.

Mitte Mai äusserte sich auch das Büro des Ständerats zur Thematik und gab bekannt,
den Einsatz einer PUK ebenfalls einstimmig zu befürworten. Es sei zum Schluss
gekommen, dass im vorliegenden Fall die Tragweite der Ereignisse, aber auch die
finanziellen Auswirkungen den Einsatz einer PUK rechtfertigten. Das Büro-SR, welches
sich beim Einsatz von PUKs gemäss Blick häufig zurückhaltender zeige, hatte erst die
Ergebnisse der Arbeiten der beiden GPKs abwarten wollen. Für dessen Entschluss sei
deshalb insbesondere ausschlaggebend gewesen, dass sich beide
Geschäftsprüfungskommissionen für das Vorhaben ausgesprochen hatten, schrieb das
Büro in seiner Medienmitteilung. Es begrüsse vor allem die breite Formulierung des
Untersuchungsmandats, welches alle Akteure einschliesse, die der parlamentarischen
Oberaufsicht unterstünden sowie auch die Vorgänge der letzten Jahre beinhalte, die
schliesslich in dieser Notfusion geendet hatten. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.03.2023
CATALINA SCHMID
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Nachdem das Parlament in der Sommersession 2024 die erst fünfte Parlamentarische
Untersuchungskommission (PUK) beschlossen hatte, gaben die Büros der beiden
Kammern Mitte Juni die Mitglieder und das Präsidium der PUK bekannt. Die
Untersuchungskommission, die sich den behördlichen Verantwortlichkeiten rund um
den Zusammenbruch der Credit Suisse (CS) widme, werde, wie es der einfache
Bundesbeschluss des Büro-NR vorgesehen habe, aus jeweils sieben Mitgliedern pro Rat
bestehen, wobei sich das Präsidium aus jeweils einem Mitglied jeder Kammer
zusammensetzen werde.

Die Vetretenden der beiden Räte wurden von ihren jeweiligen Büros gewählt. Der
Nationalrat wird gemäss der Wahl des Büro-NR durch Alfred Heer (svp, ZH), Thomas
Matter, (svp, ZH), Roger Nordmann (sp, VD), Leo Müller (mitte, LU), Franziska Ryser (gp,
SG), Daniela Schneeberger (fdp, BL) und Roland Fischer (glp, LU) repräsentiert. Das Büro
des Ständerats wählte folgende Ständeratsmitglieder in den Untersuchungsausschuss:
Isabelle Chassot (mitte, FR), Heidi Z’graggen (mitte, UR), Philippe Bauer (fdp, NE),
Andrea Caroni (fdp, AR), Werner Salzmann (svp, BE), Daniel Jositsch (sp, ZH) und Maya
Graf (gp, BL).

Am 14. Juni fanden sich die beiden Büros schliesslich zu einer Koordinationskonferenz
zusammen, bei welcher sie das Ratspräsidium wählten. Wie der Tages-Anzeiger nach
dieser Konferenz rückblickend berichtete, «knackten drinnen im Bundeshaus die
Frauen eine der letzten Männerbastionen der Schweizer Politik», während sich auf den
Strassen der feministische Streiktag für mehr Gleichstellung abspielte. In der
Koordinationskonferenz setzten sich noch im ersten Wahlgang Isabelle Chassot als
erste Frau in einem PUK-Präsidium und Franziska Ryser als Vize-Präsidentin gegen die
übrigen Kandidaten Roger Nordmann, der eigens für dieses von ihm angestrebte Amt
das SP-Fraktionspräsidium aufgegeben hatte, und Alfred Heer durch.

Das PUK-Präsidium sei «eine der ganz grossen Weihen in der Schweizer Politik», denn
mit Kurt Furgler und Moritz Leuenberger hatten in der Vergangenheit zwei der vier
bisherigen PUK-Präsidenten in die Landesregierung Eingang gefunden, erklärte der
Tages-Anzeiger im Nachgang der Wahl. Die Wahl Chassots, so mutmasste die Presse, die
als Quereinsteigerin in die Finanzmarktthematik komme, sei teilweise auch ihrer
Parteizugehörigkeit geschuldet. Denn die Mitte-Partei sei die einzige politische
Gruppierung in Bundesbern, die im CS-Dossier nicht auf irgendeine Art und Weise
vorbelastet sei, analysierte die NZZ. So richte sich die Untersuchung der PUK unter
anderen gegen die Finanzministerin Karin Keller-Sutter und ihren Vorgänger Ueli
Maurer, die von der FDP respektive von der SVP gestellt wurden. Wie der Tages-
Anzeiger ausführte, habe die bürgerliche Mehrheit im Parlament den Posten zudem
nicht der Ratslinken überlassen wollen. Denn gemäss Aargauer Zeitung (AZ) hatte sich
die SP in den ersten Tagen des CS-Debakels zu klar positioniert und die NZZ war der
Ansicht, dass sich die Partei in den vergangenen Monaten und Jahren als «Anti-Banken-
Partei» profiliert habe. Den Grünen und der GLP fehlte es gemäss Presse an
politischem Einfluss, den der «Posten dieser Gewichtsklasse» (AZ) voraussetze. Von den
drei Mitte-Parlamentsmitgliedern in der PUK sei Chassot die Leitung dieser «höchst
komplexen Untersuchung» schliesslich am ehesten zugetraut worden, so der Tages-
Anzeiger. 
Wenige Tage später eröffnete der Bundesrat in seiner Medienmitteilung, dass Karin
Keller-Sutter die Landesregierung in der PUK vertreten werde. Es sei Usus, dass die
Vorsteherin des Departements des zu untersuchenden Dossiers die Vertretung in der
PUK übernehme.
Die damit vollständig besetzte PUK sollte ihre Arbeit nach Ablauf der Sommersession
2024 aufnehmen. 3

ANDERES
DATUM: 14.06.2023
CATALINA SCHMID

01.01.65 - 01.01.24 3ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Öffentliche Finanzen

Voranschlag

Am Tag nach der mitternächtlichen Ablehnung beider Bundesbeschlüsse zum Nachtrag
Ia durch den Nationalrat hatten sich die beiden Räte erneut mit den
Verpflichtungskrediten zur Übernahme der Credit Suisse durch die UBS
auseinanderzusetzen. 
Der Ständerat versuche, eine Brücke zum Nationalrat zu schlagen – «jeter un pont»,
betonte Kommissionssprecherin Gapany (fdp, FR) und mit ihr zahlreiche weitere
Sprechende. Die FK-SR hatte zuvor grundsätzlich an den Entscheiden des Ständerats
vom Vortag festgehalten – etwa am Verbot an den Bundesrat, weitere dringliche
Ausfallgarantien zu sprechen, oder an den beiden vom Ständerat angenommenen
Rahmenbedingungen der Kreditvergabe. Entgegenkommen wollte man dem Nationalrat
nun insofern, als man – wie von der Mehrheit der FK-NR vorgeschlagen und vom
Nationalrat anfänglich gutgeheissen – als zusätzliche Rahmenbedingung der
Kreditvergabe eine Prüfung der Anpassung des Bankengesetzes ergänzte. Dabei sollten
die Risiken durch private systemrelevante Banken minimiert werden, etwa durch eine
Erhöhung der Eigenkapitalquote oder einer Beschränkung der Boni. Wie die Medien
tags darauf berichteten, sollte diese Änderung ein Zugeständnis an die SP darstellen
und deren Mitglieder dazu veranlassen, ins Unterstützendenlager zu wechseln. Nach der
Bereinigung der Rahmenbedingungen der Kreditvergabe hiess der Ständerat die beiden
Verpflichtungskredite mit 32 zu 5 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) respektive mit 29 zu 5
Stimmen (bei 7 Enthaltungen) erneut gut.

Alle Augen waren somit auf den Nationalrat gerichtet: Dieser hatte nach der Ablehnung
der beiden Bundesbeschlüsse am Vortag die Eintretensdebatte und die Detailberatung
zu wiederholen. Die FK-NR habe die Differenzen zum Ständerat bereinigt und somit die
vom Nationalrat geschaffenen, aber zum Schluss abgelehnten nationalrätlichen
Änderungen des Vortags nicht übernommen, erläuterte Gerhard Andrey (gp, FR) für die
Kommission. Bereits zu Beginn der Debatte zeigte sich die SP-Fraktion gespalten. So
erklärte Fraktionssprecher Nordmann (sp, VD), dass die meisten Fraktionsmitglieder
den Krediten voraussichtlich zustimmen würden, verschiedene Personen jedoch nicht
an die Umsetzung der gemachten Versprechen glaubten. Diese Unsicherheit versuchten
Mitglieder der SP-Fraktion mehrmals mit Fragen an Bundesrätin Keller-Sutter etwa
bezüglich der Erhöhung der Eigenkapitalquote und der Beschränkung der variablen
Lohnbestandteile bei Banken auszuräumen. Auch zahlreiche Mitglieder anderer
Fraktionen beteiligten sich an der ausführlichen Befragung der Bundesrätin. In der
Folge erklärte SP-Co-Präsident Cédric Wermuth (sp, AG), dass sich die SP-Fraktion
mangels «wirklich substanzielle[r] Versprechen» des Bundesrates sowie der meisten
übrigen Fraktionen gegen die Verpflichtungskredite aussprechen werde. Diese Meinung
teilte weiterhin auch die SVP, für die Lars Guggisberg (svp, BE) erklärte, dass man den
vorliegenden Entwurf nicht als «Basis dafür [erachte], dass es keine Too-big-to-fail-
Unternehmungen mehr geben kann». Auch die Grünen zeigten sich mit dem Entwurf
weiterhin unzufrieden, man habe damit die Chance vertan, «den Banken gegenüber
eine klare Erwartungshaltung zu formulieren: mehr Verantwortung, wirksame
Regulierungen und echte Nachhaltigkeit», betonte Franziska Ryser (gp, SG). In der Folge
lehnte der Nationalrat den Bundesbeschluss über die Rahmenbedingungen der
Kreditvergabe (mit 98 zu 72 Stimmen bei 12 Enthaltungen) und den Nachtrag Ia (mit 103
zu 71 Stimmen bei 8 Enthaltungen) aufgrund der ablehnenden Stimmen oder
Enthaltungen der Mitglieder der SVP-, SP- und Grünen-Fraktion erneut ab. Damit waren
der Nachtrag Ia sowie dessen Rahmenbedingungen zur Kreditvergabe erledigt. An dem
Verpflichtungskredit änderte dies jedoch nichts, zumal die FinDel diesen zuvor bereits
bevorschusst hatte.

In den Medien führte dieser Entscheid des Nationalrats zu vielen Kommentaren. In
erster Linie wurde er als «Ohrfeige» (La Liberté, 24heures) an den Bundesrat
verstanden, was entweder negativ als «Nachtreten» der drei Parteien nach dem Ende
der Krise (La Liberté) oder positiv als Entscheid mit beträchtlicher Symbolkraft und
«Dämpfer für den Bundesrat», der ihm gut tue (TA), gewertet wurde. Einige
Kommentierende kritisierten die Ablehnung der Kredite als verpasste Chance: Mit den
Rahmenbedingungen der Kreditvergabe hätte man Einflussmöglichkeiten gehabt, die
man nun vertan habe (AZ, TA). Kritisiert wurde insbesondere die SP, FDP-Präsident
Thierry Burkart (fdp, AG) etwa warf ihr gemäss Tages-Anzeiger Wortbruch vor.
Umgekehrt kritisierten Mitglieder der drei ablehnenden Parteien diejenigen Parteien,
die sich für Annahme der Kredite ausgesprochen hatten, da sich diese gegen wirkliche
Veränderungen gesträubt hätten. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
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Nach den ausführlichen Debatten um den Nachtrag Ia zum Voranschlag 2023 in der
ausserordentlichen Session 2023 zeichnete sich ab, dass auch der Nachtrag Ib nicht
ohne grössere Diskussionen über die Bühne gehen würde. Mit ein Grund dafür war, dass
der Bundesrat in einer Nachmeldung Ende April 2023 zusätzliche CHF 132.9 Mio. für die
Unterbringung von Asylsuchenden beantragt hatte, wie Johanna Gapany (fdp, FR) als
Kommissionssprecherin in der Sommersession 2023 ausführte. Aufgrund des
befürchteten Platzmangels sollten die Unterbringungskapazitäten durch temporäre
Containerdörfer auf Grundstücken der Armee um 3000 zusätzliche Plätze erhöht
werden. Die Kommissionsmehrheit lehne den Antrag aufgrund von Bedenken bezüglich
der Auswirkungen auf die lokale Bevölkerung sowie auf die Asylsuchenden selber ab.
Stattdessen verlange man eine strategische Planung der Kapazitäten für die
Erstunterbringung im Rahmen eines Postulats Minder (parteilos, SH; Po. 23.3084). Eine
von Eva Herzog (sp, BS) angeführte Minderheit befürwortete hingegen die Schaffung
dieser Platzreserve, zumal sie auf der Notfallplanung Asyl von 2016 als Vereinbarung
zwischen Bund und Kantonen beruhe und folglich auch von den Kantonen befürwortet
werde. Finanzministerin Keller-Sutter hob in der Folge die Reservefunktion dieses
Kredits hervor: Das EJPD könne damit vorausschauend planen. Mit 29 zu 13 Stimmen
lehnte der Ständerat den Antrag dennoch ab, hiess aber die bereits im ordentlichen
Nachtrag Ib für die Bundesasylzentren beantragten CHF 139.9 Mio. gut.
Umstritten war auch der vom Bundesrat von 2 Prozent auf 2.5 Prozent erhöhte
Lohnausgleich an das Bundespersonal (CHF 31.2 Mio.). Kommissionssprecherin Gapany
verdeutlichte das Unverständnis der Kommissionsmehrheit darüber, dass diese
Lohnmassnahme nicht bereits im Rahmen des Voranschlags 2023 vorgeschlagen
worden sei – nun war sie bereits seit Januar 2023 in Kraft, was die
Handlungsmöglichkeiten des Parlaments schmälerte: Eine Ablehnung würde die
Auszahlung des Lohnausgleichs nicht verhindern, sondern nur eine Kompensation
dieser Kosten innerhalb der Bundesfinanzen nötig machen. Während die
Kommissionsmehrheit den Kredit ablehnen wollte, sprach sich eine Minderheit Herzog
für Annahme aus. Die Erhöhung um 2.5 Prozent sei das Resultat der Verhandlungen mit
den Personalverbänden, das bei Beratung des Voranschlags noch nicht vorgelegen
habe, erklärte Eva Herzog. Mit 27 zu 12 Stimmen folgte der Ständerat aber auch hier
seiner Kommissionsmehrheit.
Eine Änderung nahm der Ständerat auch am Kredit von CHF 12.7 Mio. für das EFD-
Generalsekretariat vor: Dieser Kredit soll dazu dienen, die dem EFD durch die
Übernahme der CS durch die UBS zusätzlich entstehenden Kosten zu decken. Die FK-SR
hatte jedoch einstimmig eine Reduktion auf CHF 7 Mio. beantragt und überdies in den
Rahmenbedingungen der Kreditvergabe eine Prüfung von «Verantwortlichkeitsklagen
gegen die Organe der Credit Suisse» sowie eine Aufarbeitung der Geschehnisse und
eine Weiterentwicklung der Rechtsgrundlagen verlangt, wie bereits im Nachtrag Ia
diskutiert worden war.
Stillschweigend befürwortete die kleine Kammer in der Folge die übrigen Anträge des
Bundesrates und hiess den Bundesbeschluss über den Nachtrag Ib zum Voranschlag
2023 sowie denjenigen über die Planungsgrössen einstimmig (mit 41 zu 0 Stimmen)
gut. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.05.2023
ANJA HEIDELBERGER

1) Erläuternder Bericht BR vom 16.3.2023; Medienkonferenz BR vom 19.3.23; Medienmitteilung BR vom 19.3.23; AZ, 18.3.23;
NZZS, So-Bli, SoZ, 19.3.23; 24H, AZ, Blick, LT, Lib, NZZ, SRFonline, TA, 20.3.23; 24H, AZ, Blick, LT, Republik, SGT, TA, 21.3.23;
Blick, 22.3.23
2) Medienmitteilung der GPK vom 15.5.23; Medienmitteilung der GPK-NR vom 31.3.23; Medienmitteilung der GPK-SR vom
24.3.23; Medienmitteilung des Büro-SR vom 17.5.23; AZ, Blick, 28.3.23; NZZ, 29.3.23; Blick, 31.3.23; AZ, 1.4., 29.4.23; NZZ,
19.5.23; AZ, 27.5.23
3) Medienmitteilung BR vom 16.6.23; Medienmitteilung der Büros vom 14.6.23; AZ, Blick, LT, NZZ, TA, 7.6.23; So-Bli, 11.6.23;
AZ, 13.6.23; AZ, Blick, TA, 14.6.23; AZ, Blick, CdT, LT, NZZ, TA, WW, 15.6.23; So-Bli, 18.6.23
4) 24H, AZ, LT, Lib, Republik, TA, 13.4.23; 24H, AZ, LT, TA, 14.4.23; LT, Republik, TA, 15.4.23; 24H, 17.4., 19.4.23; AZ, Lib,
Republik, 20.4.23
5) AB SR, 2023, S. 360 ff.
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